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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 

Herrn Peter Kramer, geboren am 24.05.1973 in Gescher, zuletzt wohnhaft in Schuckertstr. 8 48712 Gescher 
ist ein Bescheid vom 15.12.2025, Aktenzeichen 39.01.13 – 224/2025 zuzustellen. 

Der Aufenthalt des Betroffenen ist allgemein unbekannt. Deshalb wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 

Der Bescheid kann auf meiner Dienststelle in Borken, Burloer Str. 93, Zimmer 3027, Etage 0, eingesehen 
und von dem Betroffenen in Empfang genommen werden. Er gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Rechtsgrundlage: 
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG 
NRW) vom 7. März 2006 (GV NRW S. 94) in der zurzeit geltenden Fassung. Durch diese öffentliche 
Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. Sofern der 
Bescheid eine Ladung zu dem Termin enthält, kann dessen Versäumung Rechtsnachteile zur Folge haben. 

46325 Borken, 07.01.2026 

Kreis Borken 
Der Landrat 
Fachbereich Tiere und Lebensmittel 

Im Auftrag 
gez. 
Ehling  
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Bekanntmachungen gemäß § 19 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 10 Abs. 8 BImSchG 

Der Kreis Borken hat der Windenergie Haart-Venn GmbH & Co. KG mit Sitz in 46348 Raesfeld, 
Osterlandwehr 22 mit Datum vom 30.12.2025 eine Genehmigung nach §§ 4 und 6 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage auf dem 
Grundstück in Borken, Gemarkung Marbeck, Flur 18, Flurstück 28, erteilt. 

Der Genehmigungsbescheid ist unter Auflagen zum Baurecht/Brandschutz, Immissionsschutz, 
Gewässerschutz, Landschafts- und Naturschutz, Arbeitsschutz und Luftfahrtrecht ergangen. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Oberverwaltungsgericht 
Münster, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster, eingelegt werden. 
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Rechtsbehelfs gegen diesen Bescheid nach § 
80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Bescheids gestellt und begründet werden. 

Der Genehmigungsbescheid und die zugehörigen Unterlagen können vom 09.01.2026 bis zum 22.01.2026 
unter der Adresse https://www.kreis-borken.de/de/kreisregion/bauen-ordnung/bauen-wohnen/amtl-
bekanntmachungen-laufende-verfahren.php eingesehen werden. 

Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides und seiner Begründung liegt zudem im vorgenannten 
Zeitraum, während der Dienststunden zur Einsicht bei folgender Behörde aus: 

Kreisverwaltung Borken, Fachbereich Bauen, Wohnen und Immissionsschutz, Etage 3A, Zimmer 2307, 
Burloer Straße 93, 46325 Borken, während der Dienststunden montags bis donnerstags 08:00 Uhr bis 12:30 
Uhr und 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr und freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr aus. 
Weitere Termine sind nach vorheriger Vereinbarung möglich. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt. 

Kreis Borken, 05.01.2026 
Der Landrat 
Fachbereich Bauen, Wohnen und Immissionsschutz 
Az.: 63-02374 2025-ag 

Im Auftrag 
gez. 
Stefan Holthausen 
_____________________________________________________________________________________ 

Der Kreis Borken hat der AGW Bürgerwind GbR mit Sitz in 48683 Ahaus, Brink 13 mit Datum vom 22.12.2025 
eine Genehmigung nach §§ 4 und 6 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für eine 
Windenergieanlage auf dem Grundstück in Ahaus, Gemarkung Wessum, Flur 31, Flurstücke 101/102 erteilt. 

Der Genehmigungsbescheid ist unter Auflagen zum Baurecht/Brandschutz, Immissionsschutz, 
Gewässerschutz, Landschafts- und Naturschutz, Arbeitsschutz und Luftfahrtrecht ergangen. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Oberverwaltungsgericht 
Münster, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster, eingelegt werden. 

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Rechtsbehelfs gegen diesen Bescheid nach § 
80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Bescheids gestellt und begründet werden. 

Der Genehmigungsbescheid und die zugehörigen Unterlagen können vom 09.01.2026 bis zum 22.01.2026 
unter der Adresse https://www.kreis-borken.de/de/kreisregion/bauen-ordnung/bauen-wohnen/amtl-
bekanntmachungen-laufende-verfahren.php eingesehen werden. 

Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides und seiner Begründung liegt zudem im vorgenannten 
Zeitraum, während der Dienststunden zur Einsicht bei folgender Behörde aus: 

Kreisverwaltung Borken, Fachbereich Bauen, Wohnen und Immissionsschutz, Etage 3A, Zimmer 2307, 
Burloer Straße 93, 46325 Borken, während der Dienststunden montags bis donnerstags 08:00 Uhr bis 12:30 
Uhr und 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr und freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr aus. 
Weitere Termine sind nach vorheriger Vereinbarung möglich. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt. 

Kreis Borken, 05.01.2026 
Der Landrat 
Fachbereich Bauen, Wohnen und Immissionsschutz 
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Az.: 63-00049 2025-ag 

Im Auftrag 
gez. 
Stefan Holthausen 
_____________________________________________________________________________________ 

Der Kreis Borken hat der AGW Bürgerwind GbR mit Sitz in 48683 Ahaus, Brink 13 mit Datum vom 30.12.2025 
eine Genehmigung nach §§ 4 und 6 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für vier 
Windenergieanlagen auf den Grundstücken in Ahaus, Gemarkung Alstätte, Flur 19, Flurstücke 38, 34 sowie 
Gemarkung Wessum, Flur 23, Flurstück 77 und Flur 31, Flurstück 92, erteilt. 
Der Genehmigungsbescheid ist unter Auflagen zum Baurecht/Brandschutz, Immissionsschutz, 
Gewässerschutz, Landschafts- und Naturschutz, Arbeitsschutz und Luftfahrtrecht ergangen. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Oberverwaltungsgericht 
Münster, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster, eingelegt werden. 

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Rechtsbehelfs gegen diesen Bescheid nach § 
80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Bescheids gestellt und begründet werden.Der Genehmigungsbescheid und die zugehörigen Unterlagen 
können vom 09.01.2026 bis zum 22.01.2026 unter der Adresse https://www.kreis-
borken.de/de/kreisregion/bauen-ordnung/bauen-wohnen/amtl-bekanntmachungen-laufende-verfahren.php 
eingesehen werden. 

Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides und seiner Begründung liegt zudem im vorgenannten 
Zeitraum, während der Dienststunden zur Einsicht bei folgender Behörde aus:Kreisverwaltung Borken, 
Fachbereich Bauen, Wohnen und Immissionsschutz, Etage 3A, Zimmer 2307, Burloer Straße 93, 46325 
Borken, während der Dienststunden montags bis donnerstags 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:30 Uhr bis 
16:00 Uhr und freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr aus. 
Weitere Termine sind nach vorheriger Vereinbarung möglich. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt. 

Kreis Borken, 05.01.2026 
Der Landrat 
Fachbereich Bauen, Wohnen und Immissionsschutz 
Az.: 63-01747 2025-ag 

Im Auftrag 
gez. 
Stefan Holthausen 
_____________________________________________________________________________________ 

Der Kreis Borken hat der Wind energy Ahle GmbH & Co. KG mit Sitz in 48619 Heek, Ahle 127 mit Datum 
vom 22.12.2025 eine Genehmigung nach §§ 16b und 6 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für fünf 
Windenergieanlagen auf den Grundstücken in Heek, Gemarkung Heek, Flur 28, Flurstück 84 und Flur 30, 
Flurstücke 81, 151, 45, 46 und 135 als Repowering von dreizehn bestehenden WEA, erteilt.Der 
Genehmigungsbescheid ist unter Auflagen zum Baurecht/Brandschutz, Immissionsschutz, Gewässerschutz, 
Abfallrecht, Landschafts- und Naturschutz, Arbeitsschutz und Luftfahrtrecht ergangen. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Oberverwaltungsgericht 
Münster, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster, eingelegt werden. 

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Rechtsbehelfs gegen diesen Bescheid nach § 
80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Bescheids gestellt und begründet werden. 

Der Genehmigungsbescheid und die zugehörigen Unterlagen können vom 09.01.2026 bis zum 22.01.2026 
unter der Adresse https://www.kreis-borken.de/de/kreisregion/bauen-ordnung/bauen-wohnen/amtl-
bekanntmachungen-laufende-verfahren.php eingesehen werden. 

Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides und seiner Begründung liegt zudem im vorgenannten 
Zeitraum, während der Dienststunden zur Einsicht bei folgender Behörde aus: 

Kreisverwaltung Borken, Fachbereich Bauen, Wohnen und Immissionsschutz, Etage 3A, Zimmer 2307, 
Burloer Straße 93, 46325 Borken, während der Dienststunden während der Dienststunden montags bis 
donnerstags 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr und freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr 
aus. 

Weitere Termine sind nach vorheriger Vereinbarung möglich. 
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Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Einwendung erhoben 
haben, als zugestellt. Personen, die Einwendungen erhoben haben, können den Bescheid bis zum Ablauf 
der Klagefrist beim Kreis Borken, Fachbereich Bauen, Wohnen und Immissionsschutz schriftlich oder 
elektronisch anfordern. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt.Kreis Borken, 
06.01.2026 
Der Landrat 
Fachbereich Bauen, Wohnen und Immissionsschutz 
Az.: 63-02137 2025-wolt 

Im Auftrag 
gez. 
Stefan 
Holthausen____________________________________________________________________________
_________ 

Der Kreis Borken hat der Gescher Wind GbR mit Sitz in 46325 Borken, Greven Esch 15 mit Datum vom 
30.12.2025 eine Genehmigung hat nach §§ 16b und 6 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für eine 
Windenergieanlage auf dem Grundstück in Gescher, Gemarkung Estern, Flur 6, Flurstück 189 als 
Repowering einer bestehenden WEA, erteilt.Der Genehmigungsbescheid ist unter Auflagen zum 
Baurecht/Brandschutz, Immissionsschutz, Gewässerschutz, Abfallrecht, Landschafts- und Naturschutz, 
Arbeitsschutz und Luftfahrtrecht ergangen. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Oberverwaltungsgericht 
Münster, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster, eingelegt werden. 

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Rechtsbehelfs gegen diesen Bescheid nach § 
80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Bescheids gestellt und begründet werden. 

Der Genehmigungsbescheid und die zugehörigen Unterlagen können vom 09.01.2026 bis zum 22.01.2026 
unter der Adresse https://www.kreis-borken.de/de/kreisregion/bauen-ordnung/bauen-wohnen/amtl-
bekanntmachungen-laufende-verfahren.php eingesehen werden. 

Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides und seiner Begründung liegt zudem im vorgenannten 
Zeitraum, während der Dienststunden zur Einsicht bei folgender Behörde aus: 

Kreisverwaltung Borken, Fachbereich Bauen, Wohnen und Immissionsschutz, Etage 3A, Zimmer 2307, 
Burloer Straße 93, 46325 Borken, während der Dienststunden während der Dienststunden montags bis 
donnerstags 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr und freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr 
aus. 
Weitere Termine sind nach vorheriger Vereinbarung möglich. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Einwendung erhoben 
haben, als zugestellt. Personen, die Einwendungen erhoben haben, können den Bescheid bis zum Ablauf 
der Klagefrist beim Kreis Borken, Fachbereich Bauen, Wohnen und Immissionsschutz schriftlich oder 
elektronisch anfordern. 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt. 

Kreis Borken, 06.01.2026 
Der Landrat 
Fachbereich Bauen, Wohnen und Immissionsschutz 
Az.: 63-03643 2022-wolt 

Im Auftrag 
gez. 
Stefan Holthausen 
 
 

Bekanntmachungen 
gemäß § 19 Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 10 Abs. 8 BImSchG sowie § 5 UVPG 

Der Kreis Borken hat der Windenergie Kierit GmbH & Co.KG mit Sitz in 46325 Borken, Westenborkener 
Straße 28 mit Datum vom 18.12.2025 eine Genehmigung nach §§ 4 und 6 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) für die Errichtung und den Betrieb für sechs Windenergieanlagen auf dem Grundstücken in 
Borken, Gemarkung Rhedebrügge, Flur 114, Flurstück 62, Gemarkung Westenborken, Flur 6, Flurstücke 83, 
69, Flur 8, Flurstück 24, Gemarkung Grütlohn, Flur 8, Flurstück 69 und in Raesfeld, Gemarkung Raesfeld, 
Flur 21, Flurstück 19 erteilt. 
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Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren nach § 7 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zur Feststellung des Erfordernisses einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Die standortbezogene Vorprüfung ergab, dass keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen des Vorhabens zu erwarten sind. Daher war die Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung als unselbständigem Teil des Genehmigungsverfahrens nicht 
erforderlich. 
Der Genehmigungsbescheid ist unter Auflagen zum Baurecht/Brandschutz, Immissionsschutz, 
Gewässerschutz, Abfallrecht, Landschafts- und Naturschutz, Arbeitsschutz und Luftfahrtrecht ergangen. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Oberverwaltungsgericht 
Münster, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster, eingelegt werden. 

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Rechtsbehelfs gegen diesen Bescheid nach § 
80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Bescheids gestellt und begründet werden. 

Der Genehmigungsbescheid und die zugehörigen Unterlagen können vom 09.01.2026 bis zum 22.01.2026 
unter der Adresse https://www.kreis-borken.de/de/kreisregion/bauen-ordnung/bauen-wohnen/amtl-
bekanntmachungen-laufende-verfahren.php eingesehen werden. 

Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides und seiner Begründung liegt zudem im vorgenannten 
Zeitraum, während der Dienststunden zur Einsicht bei folgender Behörde aus: 

Kreisverwaltung Borken, Fachbereich Bauen, Wohnen und Immissionsschutz, Etage 3A, Zimmer 2307, 
Burloer Straße 93, 46325 Borken, während der Dienststunden während der Dienststunden montags bis 
donnerstags 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr und freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr 
aus. 
Weitere Termine sind nach vorheriger Vereinbarung möglich. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt.Kreis Borken, 
05.01.2026 
Der Landrat 
Fachbereich Bauen, Wohnen und Immissionsschutz 
Az.: 63-02191 2025-broo 

Im Auftrag 
gez. 
Stefan Holthausen 
_____________________________________________________________________________________ 

Der Kreis Borken hat der Windenergie Lanzenhagen GmbH & Co. KG mit Sitz in 46348 Raesfeld, 
Lanzenhagen 19 mit Datum vom 30.12.2025 eine Genehmigung nach §§ 4 und 6 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für vier Windenergieanlagen auf den Grundstücken in Raesfeld, 
Gemarkung Raesfeld, Flur 17, Flurstück 54, Flur 18, Flurstücke 18, 61 und Flur 19, Flurstück 3, erteilt. 

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren nach § 7 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zur Feststellung des Erfordernisses einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Die standortbezogene Vorprüfung ergab, dass keine 
erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen des Vorhabens zu erwarten sind. Daher war die Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung als unselbständigem Teil des Genehmigungsverfahrens nicht 
erforderlich. 

Der Genehmigungsbescheid ist unter Auflagen zum Baurecht/Brandschutz, Immissionsschutz, 
Gewässerschutz, Landschafts- und Naturschutz, Arbeitsschutz und Luftfahrtrecht ergangen. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Oberverwaltungsgericht 
Münster, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster, eingelegt werden. 
Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Rechtsbehelfs gegen diesen Bescheid nach § 
80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Bescheids gestellt und begründet werden.Der Genehmigungsbescheid und die zugehörigen Unterlagen 
können vom 09.01.2026 bis zum 22.01.2026 unter der Adresse https://www.kreis-
borken.de/de/kreisregion/bauen-ordnung/bauen-wohnen/amtl-bekanntmachungen-laufende-verfahren.php 
eingesehen werden. 

Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides und seiner Begründung liegt zudem im vorgenannten 
Zeitraum während der Dienststunden zur Einsicht bei folgender Behörde aus:Kreisverwaltung Borken, 
Fachbereich Bauen, Wohnen und Immissionsschutz, Etage 3A, Zimmer 2307, Burloer Straße 93, 46325 
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Borken, während der Dienststunden montags bis donnerstags 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:30 Uhr bis 
16:00 Uhr und freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr aus. 
Weitere Termine sind nach vorheriger Vereinbarung möglich. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt. 

Kreis Borken, 05.01.2026 
Der Landrat 
Fachbereich Bauen, Wohnen und Immissionsschutz 
Az.: 63-02771 2025-ag 

Im Auftrag 
gez. 
Stefan Holthausen 
_____________________________________________________________________________________ 

Der Kreis Borken hat der Bürgerwind Heek-Strönfeld GmbH & Co. KG mit Sitz in 48619 Heek, Callenbeck 8 
mit Datum vom 23.12.2025 eine Genehmigung nach §§ 6 und 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(BImSchG) für den Typwechsel von sieben Windenergieanlagen auf Nordex N175/6.X auf den Grundstücken 
in Heek, Gemarkung Nienborg, Flur 42, Flurstück 27, Gemarkung Heek, Flur 42, Flurstück 7, Gemarkung 
Heek, Flur 42, Flurstück 46, Gemarkung Heek, Flur 42, Flurstück 28, Gemarkung Heek, Flur 42, Flurstück 
47, Gemarkung Heek, Flur 43, Flurstück 13, Gemarkung Heek, Flur 42, Flurstück 35, erteilt. 

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren nach § 7 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zur Feststellung des Erfordernisses einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt. Die allgemeine Vorprüfung ergab, dass keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen des Vorhabens zu erwarten sind. Daher war die Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung als unselbständigem Teil des Genehmigungsverfahrens nicht erforderlich. 

Der Genehmigungsbescheid ist unter Auflagen zum Baurecht/Brandschutz, Immissionsschutz, 
Gewässerschutz, Abfallrecht, Landschafts- und Naturschutz, Arbeitsschutz und Luftfahrtrecht ergangen. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Oberverwaltungsgericht 
Münster, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster, eingelegt werden. 

Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung des Rechtsbehelfs gegen diesen Bescheid nach § 
80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung kann nur innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Bescheids gestellt und begründet werden. 

Der Genehmigungsbescheid und die zugehörigen Unterlagen können vom 09.01.2026 bis zum 22.01.2026 
unter der Adresse https://www.kreis-borken.de/de/kreisregion/bauen-ordnung/bauen-wohnen/amtl-
bekanntmachungen-laufende-verfahren.php eingesehen werden. 

Eine Ausfertigung des Genehmigungsbescheides und seiner Begründung liegt zudem im vorgenannten 
Zeitraum, während der Dienststunden zur Einsicht bei folgender Behörde aus: 

Kreisverwaltung Borken, Fachbereich Bauen, Wohnen und Immissionsschutz, Etage 3A, Zimmer 2307, 
Burloer Straße 93, 46325 Borken, während der Dienststunden während der Dienststunden montags bis 
donnerstags 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr und freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr 
aus. 
Weitere Termine sind nach vorheriger Vereinbarung möglich. 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Einwendung erhoben 
haben, als zugestellt. Personen, die Einwendungen erhoben haben, können den Bescheid bis zum Ablauf 
der Klagefrist beim Kreis Borken, Fachbereich Bauen, Wohnen und Immissionsschutz schriftlich oder 
elektronisch anfordern. 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt. 

Kreis Borken, 06.01.2026 
Der Landrat 
Fachbereich Bauen, Wohnen und Immissionsschutz 
Az.: 63-03250 2025-wolt 

Im Auftrag 
gez. 
Stefan Holthausen  
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Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes Oberer Heubach - 
Unterhaltungsarbeiten an sonstigen Gewässern 

Der Wasser- und Bodenverband Oberer Heubach, Sitz Coesfeld, führt ab sofort bis Ende des Jahres 
innerhalb des Verbandes die Unterhaltungsarbeiten an sonstigen Gewässern durch. 

Gemäß § 39 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz -WHG-), 
Neubekanntmachung vom 31.07.2009 und § 97 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein- Westfalen 
(Landeswassergesetz -LWG-) vom 25.06.1995 – jeweils in der zur Zeit gültigen Fassung - werden hiermit die 
Unterhaltungsarbeiten an den Gewässern angekündigt. 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß §§ 20 und 21 der Verbandssatzung die Gewässeranlieger 
verpflichtet sind, das auf ihre Grundstücke gebrachte Räumgut bis zum 01.11.2026 wegzuräumen. Es wird 
ferner darauf hingewiesen, dass Besitzer der zum Verband gehörenden und an einem Wasserlauf des 
Verbandes liegenden zur Weide genutzten Grundstücke verpflichtet sind, diese gemäß § 20 Abs. 3 der 
Verbandssatzung ordnungsgemäß einzuzäunen. Der Zaun muss wenigstens 100 cm Abstand von der oberen 
Böschungskante haben. Bei Dauerweiden ist eine Einfriedung Vorschrift; gemäß Abs. 4 muss der Abstand 
von Ackerflächen oder sonstigen intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen zum Gewässer mindestens 
100 cm zur oberen Böschungskante betragen. 

Coesfeld, den 06.01.2026 

Wasser-und Bodenverband Oberer Heubach 
48653 Coesfeld 
Verbandsvorsteher 
gez. 
Karl Knapp


